
Mitgliedsnummer

Schrankenschlüssel  30,00 €  Pfand ja nein

Jede Veränderung ( z.B. Wohnungswechsel, Bankdaten, etc. ) sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen. Alle Gebühren sind bis
Ende Januar des neuen Jahres zu leisten. Kosten für Rücklastschriften trägt der Kontoinhaber. Jedes Mitglied zwischen dem
16. und 65. Lebensjahr hat Arbeitsstunden zu leisten. Jede nicht geleistete Arbeitsstunde wird berechnet. 
 Ersatzbeitrag beträgt: 5 Std x 15 € = 75 €. Ausgenommen von dieser Regelung sind Schwerbehinderte mit
einem vom Mitglied nachgewiesenen Grad der Behinderung von mindestens 50%, Ehrenmitglieder, Inhaber der Verdienstnadel
des Vereins und passive Mitglieder. Nach Beendigung der Mitgliedschaft sind Erlaubnisschein, Schrankenschlüssel

Bankeinzugsermächtigung/Lastschrifteinzug

zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge/Umlagen/Gebühren bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres angegebenen Kontos durch

Fälligkeit wird Sorge getragen. Es ist mir/uns bekannt, dass bei fehlender Deckung des Kontos die Bank/das Kreditinstitut  

Kontoinhaber falls abweichend zu o.g. Mitglied

( Datum )

( Datum ) 

Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Webseite.

Neumitglied: Aufnahmegebühr 150 € + 1. Beitrag Kalenderjahr 80 €

Hiermit wird die  Sportfischer-Vereinigung Eggenstein e.V. mit Sitz in Eggenstein widerruflich berechtigt, die von mir/uns

Passive Mitglieder  15 € Jugendliche  vom 10. - zum vollendeten 17. Lebensjahr ( keine Aufnahmegebühr )  20 €

Aufnahmeantrag                                                       

www.sportfischervereinigung-eggenstein.de   /   www.sfvegg.de

www.facebook.com/ Sportfischervereinigung Eggenstein

Sportfischer- Vereinigung Eggenstein e.V.

Kopfweg 4, 76344 Eggenstein - Leopoldshafen

email: angeln@sfvegg.de

Beiträge und Gebühren

Jahresfischereischein gültig bis: Fischerprüfung Datum:
Bankverbindung

IBAN: BIC:

Telefon Handy e-Mail

schwerbehindert           ja          nein

Name Vorname Beruf

OrtGeb.Dat. Straße PLZ

sowie vorhandene Bootsnummernschilder unverzüglich an den Verein zurück zu geben.

Lastschrifteinzug  einzuziehen. Für die entsprechende Deckung und Überprüfung der Richtigkeit der Bankverbindung bei

nicht  zur Einlösung verpflichtet ist. Der Verein behält sich ausdrücklich im Fall der Nichteinlösung die Geltendmachung der
hierfür anfallenden Gebühren für Rücklastschriften vor.

Vereinszwecken genutzt werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten

Für die ersten fünf Jahre der Mitgliedschaft, wird eine Mitgliedschaft auf Zeit vereinbart.

 ( Unterschrift des Mitglieds/ bzw.Erziehungsberechtigten )

( eigenhändige, hinterlegte Unterschrift des Kontoinhabers )

Hinweise zur Datenverarbeitung personenbezogener Daten durch uns, finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer

Ich erkläre, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß erfolgt sind. Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten
Kontaktdaten einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein zu








